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Man ab»nnirt »» den I- îi. Lcki in Bern, und dî» XIO Ds» Aisiincmene da, ?S einnivier» kd« s»r »i» Virr
allen Possamlern. I>« 4<I» eein>l)r »i in B.rn -» or. nnd ausser Uern vossire»

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Üsteri.

Montag, den 9 Febr. 1801. Viertes Quartal. Den 20 Pluviôse IX.

Gesetzgebender Nath, 14. Jan.
Fortsetzung.

(Beschluß der Zuschrift des obersten Gerichtshofs an
den Vollz. Rath.)

Da es aber kaum gedcnkbar ist, daß bey der so

mannigfaltigen Verschiedenheit m einzelnen Fälle», eine

allgemeine Bestimmung hierüber gegeben werden könne,
so dürfte wohl der nähere Entscheid über den Grad
der Schuld, dem moralischen Gefühl des Richters über-

lassen werden müssen, wobey es jedoch der Weisheit
des Gesetzgebers leicht seyn würde, durch mehrere in
dem Gesetze angebrachte Modifikationen, wie z. B. daß
ci» solcher, einen Delinquenten zu Bezahlung der Ko-
ßen verfallender Spruch, durch 2 Instanzen lauffen,
oder von z/4 der Mitglieder des Tribunals gefaßt
werden müß^, das Individuum vor aUfälligcr Willkühr
der Richter zu sichern.

Indem nun der oberste Gerichtshof Euch, B. Vollz.
Rathe, seine Bemerkungen über diesen Gegenstand mit-
theilt, kann er Euch den Wunsch nicht berge», daß

selbige von Euch kräftigst umerstüzt, mit Beförderung
an den gesetzg. Räch gelangen und bald möglichst, die-
sein auf das allgemeine Interesse des Staats einen so

schädlichen Einfluß habenden Mangel unserer Iustizpflege
abgeholfen werden möge.

Die Petiiioncncommißion berichtet über nachfolgende

Gegenstände:

r. Die Gemeinde St. Denis C. Frcyburg, begehrt
in ihrem Privilegium, keine Handändcrung zu zahlen,
»hallen zu werden. Abgewiesen.

2. Die Vogelschützen von Murten verlangen ein

Stück Land von 5 Iuchart, anstatt eines jährlichen
kleinen Geldgeschenks, das sie von der ehmaligen Regie,

rung «hielten. Abgewiesen.

;. Der Sohn von Dan. Bolli von Sugiz Distrikt
Murten, bittet um eine Strafmilderung. Wird an
die Vollziehung gewiesen.

4. Fünf Dorfschaften, Salfcnacht, Luetigen, Nl.
miz, Liebistorf und Jeus Distr. Murten, die zusain,

men eine RingSgemeinde bilden, sprechen kraft Titeln,
ttcbung, Wartung, schuldigen Bodenzinses und Frohn»
diensten, wo nicht das volle, wenigstens das nutzbare

Eigenthum des Galmwalds jenseits Gümminen a».
Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, beschweren sie

sich über mehrere im Jahr 1799 von der Verwaltungs»
kammer von Bern über diesen Wald getroffene Verfü-
gungcn; ferners über einen im Oktober lczthin von
dem Finanzmiuistcr i» diesem Wald bewilligten, und

von der Vollziehung bestätigten Holzhau von Klaf«

lern; endlich noch über den Abschlag einer Hslzsteucr

an ihren lieben Wundarzt und wohlverdienten Agent
Mäder zu Salfenacht.

Uebcrhanpt empfiehlt sich die klagende Ringsgemeiud
der GercchtigkeitSliebe des gesetzgebenden Corps. Ins-
besonders dan» bittet die Ringsgemcinde für jede bur»

gerliche Hanshaltung innert ihrem Kreis, um 1 Klafter
Holz aus gedachtem Galmwald, und für die Bewilli-
gung der Extraholzsteucr an ihre» werthen Arzt und

Wundarzt Mäder.

Nach dem Ermesse» der Pct. Commißion, gehört

der Anspruch auf ausschließliches Eigenthums- oder

Bcholzungsrecht vor die richterlichen Behörden; die

Bewilligung der anverlangten General- und Spczial-
I Holzvcrgünstigung aber, vor die Verwaltungskanimer des

> Canrons, und von dannen an die Vollziehung. Ledig-

lieh in Betreff des lcztern Gegenstandes, rathet die

Per. Commißion an, die Bittschrift der Ringsgemeinde

der Vollziehung zu überweisen, damit sie solche der



Verwallungskawmer mittheilen und derselben Bericht
vernehmen könne. Angmcmn en.

Ein Mitglird macht fvlgcnîen Antrag, der sûr z

Tage auf ten Cancheyttsch gelegt wird:
Laut unserm Reglement Art. z?, soll keine Opinion

einzelner Mitglieder in öffentlichen Blattern erscheinen.

Diesem Reglement-Artikel zuwider, desindcl sich in
dem N. 24 des journal Kslvàîgne folgende Stelle:
(Sie enthält die Minung, die ein einzelnes Mitglied
über die Rede mir der dir Präsident die Sitzung vom

7. Jan. eröffnete, äusserte; Meinung, die die Rede

tadelte.)
Wenn wir einmal noch immer Publizität der indior-

dnellen Meinungen, als einen Nahrnngssioff der Fakno-
ncn, wozu besonders gesagte Stelle geeignet zu stun

scheint, ansehen und über unsern uns selbst gegebenen

Gesetzen halten wollen; so muß uns daran gelegen sey»,

zu wissen, ob Zufall, Indiscretion ober wickliche
Psiichlv.rgesseuheit, dieser Steile ihr Daseyn gab.

Ich trage demzmolge darauf au, daß der Vollzic-
hungsrath eingeladen werde, dem Herausgeber deS

staurnal leclvärique den Namen des Einsenders jenes

Artikels abzufodern.

Cartier erhält für 5 Tage Urlaub.

Gesetzgebender Rath, -s. Jan.
Präsident: Bay.

Das Gutachten der Civilgesttzgebungseommißion über

einen Spruch des Disir. Gerichts Baden wird in Ve-
rathling genommen. S. dasselbe S. 1022.

Der Ralh vertaget den Entscheid über das Geschäft,

lind beschließt, durch die Vollziehung das Befinden der

Gemeinde Göslikon einholen zu lassen.

Der Dekretsvorschlag, der die Höfe Buelisaeker und

Unterhöll, mit der Pfarre Walkcrschwy! vereinigt, wird
in neue Berathung genommen, und zum Dekrete erho-
den. (S- dasselbe S. 9?;.)

Folgende Botschaft wird verlest» und an die Finanz-
ecwmißion gewiesen:

B. Gestfgebcr! Das Kloster Wettingen wurde vor
2 Jahren mit einer Contribution angelegt, zu deren

Tilgung es genöthigt war, durch Versthrcibunq feiner
kegènden Güter Gelb aufumchmen, Em ähnliches Dar-
kerben von 10000 fl. wurde von B Nüscheler un Grünen-

ho' zu Zurich gemacht, welchem das ehemalige Amt
od«r W 'ttingerhans, »cbst einein Fisch,erlehcn im D>?r.
Mgrnao' s zum Unteipmnd emgcstzt wurde; nunfoderr
B. Svüich.ier ohne anders, die Ruàzahlung srincS

dargcleihenen Capitals, da der bestimmte Termin mit
verwichenem Wcinmonat zu Ende gegangen war.

Aeusscrst schwer muß es Her Klosterverwaltuug sollen,
in den gegenwärtigen Umständen eine so grosse Beza!>
lung zu leiste»; dennoch zeigt sich eine Quelle, welche
lehr angemessen und mit dem Vonheil des M sers ver-
cmbar ist; diese ist in der ^räusserung des Wciluigcr
.Amthauses zu Zürich, welches für eben diese Schult»

zum Unterpfand cingestzt waed.

B. G. Dieses Gebäude ist laut boyliegender Schot-
ziing auf 12000 fl. oder 19250 Fr. geschäzl, dessen

jährlicher Ertrag belauft sich nicht höher als auf 8»

Fr. ; cm Zins, welcher mit dem Cavitaiwerth in keumn

Verhältnisse sieht. Ucberdicß muß das Kloster ncch

jährlich an diesem sehr alten weitläufigen Gcbändc grosse

Kosten zum Unterhalt aufwenden; seine Beydehaltung
ist also in dieser Rücksicht schon »nralhsam.

Bey der Ncräusserung könnte noch der geräumigste
und beste Keiler nebst Schütte, zu allsälligcm Gebrauch
der Klostrrverwaiiung als Eigenthum vorbehalten wer-

dc», wobey der Staat für jezt und für die Zukunft,
»ich! nur nichts verlieren, sondern sich eines kostbaren

Unterhalts entledigen würde. Nebst diesem Vorbehalt
würde der Erlös des Hauses wegen seiner guten Lage

und Weitläufigkeit, vermuthlich noch immer der ganze»

Schätzungssumme gleichkommen.
Indem Ihnen B. G. der Vollz. Rath einerseits

die Dringlichkeit, die Schuld des Klosters Wrllingen
zu tilgen, und anderseits den Vortheil, die Vermisse,

rimg des Wetringerhauses dazu zu verwent'>ii< vorstellt,

zweiftlt er nicht, daß Sie ihm die Bewilligung M
Verkauf dieses Gebäudes ertheilen werden.

Die Unterrichiscommlßion erstattet folgenden Bericht,
dessn Antrag angenommen wird:

B. G. Unterm r. Juli 1800 nahm der damalige

Voüz. Ausschuß einen Beschluß, vermöge dessen zwey

erledigte Canonicatstctlen am St. Leodegari Stift im

Hof zu Luzern, cinsweilen und bis auf günstigere Zeit-
umstände nicht wiedcrbefezt werden sollen.

Als Gründe für diesen Beschluß ward ausgestellt:
O Es sey bereits die Wicderdcfttzung dieser erledigten

Chorxfründcn, durch verschiedene Mißverständnisse und

unvermuthete Vorfälle verzögert, und das MitcvUatur«
recht d s Staats durch erhebliche Einwendungen und

Ansprüche der Gemeinde Luzcrn zweifelhaft gemacht

worden z O die Wndeobcsetzuug der erledigten Eane-
nicate sey für die Settsorge im gegenwärtigen Augen-
vftcke nicht unentbehrlich, und darum unraihfam Z»
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einer Zeit, wo der Stoat bey der Erschöpfung aller

ehmaligen Quellen des Einkommens der Geistliche»,
,»chl einmal die wirklich snbsistlrenden Canouicos zu

besolde» im Stande ist.

Ede dieser Suspensionsbeschluß des Vol!;. Ausschusses

ersinen, war »der die Weise der Ersetzung jener Slel-
Im, über die Wahleompercn;, über die da;» nöihigcn
Examina u, s. w. eine sehr weilläufige Corresponde»;,
die »n Minificrilini der Wissenschaften bereits einen
beträchtlichen Schriftcnsteß bildet, geführt, und wirk-
lich auch, wie sich der Beschluß vom i. Juli ausdrückt,
übereilt und vor der Ankunft des Entscheids der Regie-
r ng, die eine der beyden Stellen an den B. Prof.
Exauce ertheilt worden; eine Wahl, die durch den
«wähnten Beschluß nun wieder aufgehoben ward.

Dee B. Prof. Crauer hat nun keineswegs gram die
Verfügung der Vollziehung reclamirt; wohl aber that
dieß einer der Aspiranten auf die ote Stelle, der V.
Cavlan Meier von Römcrfchwyl Disir. Sempach,
welcher bereits unterm z. August v. I., und nun
w-cterholt unterm Ja», d. Z. sich an die Gestzar,
bung wcnd l; um Auf.icbmig jenes Vefchlusss der Voll,
jichung lind zugleich dann auch um Beseitigung oder
Ausschließung eines feiner Milcvnipclenlen für die 2le
Stelle, des B- Kellers, der wie der B. Mosr bc-

haupict, sich durch Schleich, und Nebenwege cindrin-
gcn wollte, bittet.

Die Unleruchtscommißion glaubt B. G. Ihnen au.
«thcn zu müssn, über das Begehren des B. Masers
nicht cin.u'reten, indem sie den Beschluß der Voil;ie>
hung, welcher die Wiedccdcûtznng 2 sehr cnlbehrlicher,
mit keiner Seclsorge, sondern einnq mit Chord«»»
verbundener S teilen cinsweilrn suchel.dirt hat, sehr ;ci:-
Semäß, zw ckmäßjg und auch dem Geiste dcs Gesetzes

vom >7 Hechstm, 1798 gemäß findet.

Die Petitionencvmn'.ißion berichtet über nachfolgende
Gegenstände:

r Das Ministerium des Innern übersendet eine Bitt-
schuft s, r,. Dee. 1800, och ihm von dem Reg. Stallh.
des Lcman eingesandt wurde: Der Bittsteller B. Hcmr.
B rche von Pentholaz, fovcrt volle Legitimaliou seines

yalürlichcn Sohns, Ludwig Heinrich. An die Civil-
eommißion gewiesn.

Die Mlitzsoldaten von Maracon im Distr. Oron
Gant. Lcnran, fodcrn ihren rückständigen Sold. An
h« Vollziehung gewiesen.

Am »6. Jam war keine Sitzung.

Mannigfaîtigkcitcn.
Beschluß der fränkischen Reftierun-st vom ?tcn

Pluviôse. (27.Jen,ter.)
Die Consul» der Republik, auf den Bericht des

Kriegsmilttsters, und Anhörung des Slaatsraths,
d e schli e s sc n:

1. Die helvetischen Halbbrigadcn sollen baldest in Folge
des Gentzes, da. jie creirl hat, ergänzt werden.

2. Der Preis des HandgeldcS bleibt nach Inhalt des
Vertrags vom 29. Frimaire vom yteu Jahr fest-
gcszt.

z. Die ttnteroksiàs und Soldaten der hftseüscheu
Halbbrigadcn, dir nach Ansdnmmg ihrer Jahre wie,
der ini nemlichen Corps sich anwerben lassen, werden
als Preis dieser zweyten Anwerbung die vier Jahre
dauert, dir Summe von sransssische Lw. erhalten.

Für die drille Anwerbung auch von g Jahr, erhalten
sie ü»tzio für die vierte 72 u. s. w.

4. Die Unterofsteiers und Soldaten, die in einer an.
dern helvetischen Haidbrigade sich zum zweyienmale
anwerben lassen, erhalten nur den Preis der An,
Werbung.

9. Die Unterofsieiers und Soldaten, die schs Monat
zwischen ihrem Abschied und ihrer neuen Amverbmiq
vcrfliess n lassen, erhalten nur den Preis der erstei»

Anwerbung.
6. Der für die Wiederanwerbnng sstgeszte Preis sokk

zu vier gleichen Theilen bezahlt werden :ein Vierche-t
bey der ersten Anwerbung, ein V-e tbeil im Augen»
biik, wo ihre Dienstzeit zu lausen anfängt; ein Vier,
theil zu Anfang des zweyten Jahrs ; ein Vertheil z>,

Ansang des dritten Jahrs.
7. Sobald die wirklich gebildeten helvetischen Briga-

den vollzählig seyn werden, soll zur Bildung einec
neuen Ha.'bbrigade geschritten werde», u. s. f.

8. Der Knegznàà soll die nöthigen Btk hle crther,
ken, damit die Rekruten, die mau für diese Hzch-
brigade» macht, so bald sie beym Coips anlangen?
mit den Kleidungsstücken und ihrer nöthigen Egnipe-
rung versehen werden.

x. Dem Minister wird ans die Staatsgeldcc von: „tea
Jahr, die Summe von 240,00? Franken üb.rge!>ri>

werden, um die Ausgaben der Anwerbung und Wie»
dcranwcrbuiig zu bestreiten.

10. Der Kriegsminister wird Befehl erhalten damit dl<

Aosankungsgel^r derOsfielere ttt»Gtfo-St(»k fà)>

.S
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